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Sehr geehrte Mandanten,

bürgerliche Kleidung, wie beispielsweise ein schwarzer Anzug,

schwarze Schuhe, schwarze Damenblusen oder schwarze Damenpull-

over können weder von hauptberuflichen Trauerrednern noch von

allen anderen Berufsgruppen als typische Berufskleidung steuerlich

abzugsfähig sein. Die Ausgaben für die Anschaffung, Änderung, Repa-

ratur und Reinigung dieser Kleidung sind daher insgesamt nicht als

Betriebsausgaben abziehbar. So die ständige Rechtsprechung des BFH.

Dabei kommt es auf den Umfang einer Privatnutzung nicht an. Selbst

wenn der Anzug oder das Businesskostüm ausschließlich im Büro

getragen wird, Werbungskosten können dafür nicht berücksichtigt

werden. Ob nämlich typische Berufskleidung gegeben ist, ist lediglich

nach ihrer Art zu bestimmen. So das FG Berlin-Brandenburg mit Urteil

vom 29.8.2018 (Az: 3 K 2278/15). Aktuell bekommt der BFH (Az: VIII

R 33/18) allerdings erneut Gelegenheit sich mit der Frage zu beschäf-

tigen.

Betrachtet man die bisherige Rechtsprechung jedoch genauer, wird

auch hier eine positive Entscheidung eher unwahrscheinlich sein.

Der BFH hat die Nichtabzugsfähigkeit nämlich bisher damit begrün-

det, dass Kleidung grundsätzlich deswegen getragen werde, weil der

Mensch im Alltag nicht nackt sein möchte. Dies allein rechtfertigt nicht

zum Werbungskostenabzug. Durch das Tragen von Bekleidung sieht

der BFH ein allgemeines menschliches Bedürfnis befriedigt, wodurch

ein Ausfluss der Lebensführung entsteht, welcher privat veranlasst ist.

Kleidung unterliegt daher grundsätzlich dem Aufteilung- Abzugsver-

bot, da in erster Linie menschliche Bedürfnisse befriedigt werden.

Eine informative Lektüre wünscht Ihnen

Ralf Eisenmenger, Gabriele Henke
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Die Informationen in diesem Mandantenbrief wurden sorgfältig ausge-
wählt und zusammengestellt. Doch beachten Sie bitte, dass dieser Ser-
vice weder eine Beratung ersetzt, noch einen Beratervertrag darstellt.
Bitte haben Sie deshalb Verständnis dafür, dass wir keine Gewährleistung
für die Richtigkeit oder Aktualität der hier wiedergegebenen Informatio-
nen übernehmen. Bei einem Rechts- oder Steuerproblem vereinbaren Sie
deshalb einen Termin in unserer Kanzlei. Nur hier erhalten Sie eine ver-
bindliche Beratung, die auf Ihr persönliches Problem bezogen ist.
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Alle 
Steuerzahler

Termine: Steuern und Sozialversicherung

10.12.

 � Umsatzsteuer

 � Lohnsteuer

 � Kirchensteuer zur Lohnsteuer

Einkommensteuer

Kirchensteuer

Körperschaftsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 13.12. für den Eingang der 

Zahlung.

Zahlungen per Scheck gelten erst drei Tage nach Eingang des Schecks 

bei der Finanzbehörde (Gewerbesteuer und Grundsteuer: bei der Ge-

meinde- oder Stadtkasse) als rechtzeitig geleistet. Um Säumniszu-

schläge zu vermeiden, muss der Scheck spätestens drei Tage vor dem 

Fälligkeitstag vorliegen

Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge Dezember 2019

Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld spätes-

tens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für Dezem-

ber ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 23.12.2019.

Grundsteuerreform: Verabschiedet

Der Bundesrat hat am 8. November 2019 einem der wichtigsten 

steuerpolitischen Projekte dieses Jahres zugestimmt: Der Reform der 

Grundsteuer. Damit kann das Gesetzespaket aus Grundgesetzände-

rung (siehe TOP 2 a) sowie Änderung des Grundsteuer- und Bewer-

tungsrechtes wie geplant in Kraft treten: Ab 2025 erheben die Bundes-

länder die Grundsteuer dann nach den neuen Regeln.

Mit der Reform ändert sich insbesondere die Bewertung der Grundstü-

cke. Hintergrund ist eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 

aus dem Jahr 2018. Es hatte die derzeit geltende Einheitsbewertung für 

verfassungswidrig erklärt. In Zukunft erfolgt die Bewertung grundsätz-

lich nach dem wertabhängigen Modell: Bei einem unbebauten Grund-

stück ist dafür der Wert maßgeblich, der durch unabhängige Gutach-

terausschüsse ermittelt wird. Ist das Grundstück bebaut, werden bei 

der Berechnung der Steuer auch Erträge wie Mieten berücksichtigt. 

Um das Verfahren zu vereinfachen, wird für Ein- und Zweifamilien-

häuser, Mietgrundstücke und Wohnungseigentum ein vorgegebener 

durchschnittlicher Sollertrag in Form einer Nettokaltmiete je Quad-

ratmeter in Abhängigkeit der Lage des Grundstücks angenommen.

Anstelle dieses wertabhängigen Modells können sich die Bundesländer 

auch dafür entscheiden, die Grundsteuer nach einem wertunabhän-

gigen Modell zu berechnen. Ermöglicht wird dies durch die Grundge-

setzänderung, der ein langer Streit vorangegangen war. Entstehen den 

Ländern aufgrund ihrer Entscheidung Steuermindereinnahmen, dürfen 

sie allerdings nicht im Länderfinanzausgleich berücksichtigt werden.

Die grundsätzliche Struktur der Grundsteuer bleibt erhalten. Sie wird 

weiter in einem dreistufigen Verfahren berechnet: Bewertung der 

Grundstücke, Multiplikation der Grundstückswerte mit einer Steuer-

messzahl und einem Hebesatz der Kommune.

Bis 2025 ist nun Zeit, um die notwendigen Daten zu erheben. Ebenso 

lange dürfen auch die bestehenden Regelungen noch gelten.

Das Gesetz wird nun über die Bundesregierung dem Bundespräsiden-

ten zur Unterzeichnung zugeleitet. Danach kann es im Bundesgesetz-

blatt verkündet werden.

Bundesrat, Mitteilung vom 08.11.2019

Arbeitskreis „Steuerschätzungen“: Ergebnisse der 
156. Sitzung

Bund, Länder und Gemeinden können auch in den nächsten Jahren 

mit höheren Steuereinnahmen rechnen. Nach der aktuellen Prognose 

der Steuerschätzer werden die Steuereinnahmen von 796,4 Mrd. Euro 

im Jahr 2019 auf rund 935,0 Mrd. Euro im Jahr 2024 steigen. Dabei 

verläuft die Entwicklung bei den Ländern und den Kommunen etwas 

besser als beim Bund. Insgesamt hat der Arbeitskreis „Steuerschätzun-

gen“ seine Aufkommenserwartung leicht nach unten korrigiert. Diese 

Ergebnisse gab Bundesfinanzminister Olaf Scholz am 30. Oktober be-

kannt. Die 156. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ fand 

vom 28. bis 30. Oktober 2019 auf Einladung der Finanzministerin des 

Landes Baden-Württemberg in Stuttgart statt.

In dem Ergebnis spiegeln sich mehrere Entwicklungen wider. Zwar 

zeigt sich die gesamtwirtschaftliche Entwicklung insgesamt weniger 

dynamisch, bedingt durch eine Verlangsamung des weltwirtschaft-

lichen Wachstums. Aber die binnenwirtschaftliche Entwicklung in 
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Deutschland ist nach wie vor günstig. Die privaten Haushalte profi-

tieren von einer sehr guten Arbeitsmarktlage und steigenden Einkom-

men. Die Finanzpolitik hat in den letzten Jahren starke Impulse für eine 

nachhaltige und anhaltende Steigerung der verfügbaren Einkommen 

gesetzt. In Verbindung mit dem nach wie vor robusten Arbeitsmarkt 

stellt die Binnenkonjunktur die tragende Säule des Wachstums dar. Die 

Bundesregierung setzt mit den beschlossenen Maßnahmen zusätzli-

che finanzpolitische Impulse, die die Konjunktur stabilisieren. Im kom-

menden Jahr 2020 ist die Finanzpolitik deutlich expansiv ausgerichtet.

Für die Einordnung der Schätzergebnisse ist wichtig, dass die Steuer-

mehreinnahmen des Bundes für 2019 gegenüber der Mai-Steuerschät-

zung in Höhe von 4,0 Mrd. Euro im Wesentlichen durch Einmaleffekte 

beeinflusst sind (EU-Abführungen fielen niedriger aus, da konservative 

Schätzannahmen für einen ungeordneten Austritt Großbritanniens im 

Jahr 2019 nahezu aufgelöst werden konnten).

Im kommenden Jahr bedeuten die heutigen Ergebnisse gegenüber dem 

Entwurf für den Bundeshaushalt 2020 vom 26. Juni und dem Ergän-

zungshaushalt vom 2. Oktober (Klimafonds) geringere Steuereinnah-

men in Höhe von 0,2 Mrd. Euro.

Bundesfinanzministerium, Mitteilung vom 30.11.2019

Rentennachzahlung für zwei Veranlagungszeit- 
räume: Kein ermäßigter Steuersatz bei Auszahlung 
im zweiten Jahr

Das Finanzgericht Münster hat entschieden, dass der ermäßigte Steu-

ersatz nach § 34 EStG auf eine Rentennachzahlung, die sich auf zwei 

Veranlagungszeiträume bezieht, keine Anwendung findet, wenn die 

Nachzahlung im zweiten Veranlagungszeitraum erfolgt.

Der Kläger erhielt nach Beendigung seines Angestelltenverhältnisses 

im Jahr 2017 zunächst Arbeitslosengeld, Krankengeld und Übergangs-

geld. Die Deutsche Rentenversicherung Bund bewilligte im Streitjahr 

2018 eine Rente wegen voller Erwerbsminderung und zahlte diese ab 

dem 1. März 2018 laufend an den Kläger aus. Für den Zeitraum vom 1. 

Februar 2017 bis zum 28. Februar 2018 ergab sich eine Rentennach-

zahlung in Höhe von rund 14.000 Euro, die jedoch fast in vollem Um-

fang mit Erstattungsansprüchen der Agentur für Arbeit und der Kran-

kenkasse verrechnet wurde.

Das Finanzamt berücksichtigte im Streitjahr 2017 den verrechneten 

Betrag mit dem Besteuerungsanteil als Renteneinkünfte des Klägers. 

Der Kläger beantragte hierfür die Anwendung des ermäßigten Steu-

ersatzes, da sich die Rentennachzahlung über zwei Veranlagungszeit-

räume erstrecke und einen Zeitraum von mehr als zwölf Monaten 

umfasse.

Die hiergegen erhobene Klage ist erfolglos geblieben. Der 5. Senat des 

Finanzgerichts Münster hat zunächst ausgeführt, dass die Rentennach-

zahlung in Höhe der Verrechnung aufgrund der Erfüllungsfiktion des § 

107 Abs. 1 SGB X bereits im Streitjahr 2017 zu erfassen sei. Der ermä-

ßigte Steuersatz finde jedoch keine Anwendung, da es sich nicht um 

eine Vergütung für mehrjährige Tätigkeiten handele. Die Nachzahlung 

habe sich zwar auf zwei Veranlagungszeiträume erstreckt. Für die Fra-

ge, ob sie einen Zeitraum von mehr als zwölf Monaten umfasst habe, 

sei jedoch nur auf den Zeitraum vom 1. Februar bis zum 31. Dezember 

2017 abzustellen. Die Nachzahlung für die Monate Januar und Februar 

2018 stelle dagegen lediglich eine zeitlich verzögerte Auszahlung der 

das Jahr 2018 betreffenden laufenden Rentenzahlungen und damit 

von vornherein keine Vergütung für eine mehrjährige Tätigkeit dar. 

Diese beiden Monate seien daher bei der Beurteilung des Nachzah-

lungszeitraums außer Betracht zu lassen.

FG Münster, Mitteilung vom 15.10.2019 zum Urteil 5 K 371/19 vom 

19.09.2019

Statistisches Bundesamt: Jahrbuch 2019  
veröffentlicht

Das Statistische Bundesamt hat das Statistische Jahrbuch 2019 ver-

öffentlicht. Auf über 700 Seiten bietet es mit sorgfältig aufbereiteten 

Daten den perfekten Einstieg in das vielfältige Programm der amtli-

chen Statistik.

Kapitel 9 beschäftigt sich mit den Themen Finanzen und Steuern und 

informiert unter anderem über die Entwicklung der öffentlichen Finan-

zen, den Länderfinanzausgleich, das Steueraufkommen nach Steuerar-

ten und vieles mehr.

Das Jahrbuch 2019 steht komplett oder kapitelweise als PDF-Down-

load kostenlos auf der Internetseite des Statistischen Bundesamtes 

(www.destatis.de) zur Verfügung.
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Vermietung und Verpachtung: Umschuldung eines 
Fremdwährungsdarlehens

Nimmt der Steuerpflichtige ein Darlehen auf, um ein Fremdwährungs-

darlehen abzulösen, welches er zur Anschaffung eines Vermietungsob-

jekts verwendet hat, sind die Schuldzinsen nicht als Werbungskosten 

bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung abzuziehen, so-

weit das Darlehen zur Bezahlung des bei der Umschuldung realisierten 

Währungskursverlusts verwendet worden ist. Das hat der Bundesfi-

nanzhof (BFH) mit jetzt veröffentlichtem Urteil entschieden.

Im entschiedenen Fall war streitig, in welcher Höhe Schuldzinsen bei 

den Einkünften des Klägers aus Vermietung und Verpachtung abgezo-

gen werden können.

Der Kläger erwarb 2002 eine Eigentumswohnung und zog selbst ein. 

Die Anschaffungskosten (54.000 Euro) finanzierte er mit Bankkredit. 

Im Jahr 2005 erwarb er im selben Haus eine weitere Wohnung für 

Kaufpreis: 56.500 Euro. Der Kläger nahm bei der A-Bank ein Darlehen 

in Schweizer Franken (CHF) bis zum Gegenwert von 105.000 Euro auf 

und verwendete das Darlehen (nach Umtausch in Euro) dazu, die 2002 

erworbene Eigentumswohnung umzuschulden und den Kaufpreis für 

die 2005 erworbene Eigentumswohnung zu entrichten. Auch die hinzu 

erworbene Wohnung nutzten die Kläger zu eigenen Wohnzwecken.

Im Jahr 2011 schuldete der Kläger das Fremdwährungsdarlehen um. 

Wegen der Währungskursentwicklung (CHF/EUR) hatte sich die Rück-

zahlungsverpflichtung (in Euro) auf 139.309,58 Euro erhöht. Der Klä-

ger nahm deshalb ein Darlehen bei einer Bausparkasse über 139.000 

Euro auf und verwendete die Valuta dazu, um Schweizer Franken zu 

erwerben und das Fremdwährungsdarlehen zurückzuzahlen. Im Streit-

jahr 2014 zahlte der Kläger auf das Darlehen bei der Bausparkasse Zin-

sen in Höhe von 6.672 Euro.

Im Frühjahr 2013 zog der Kläger um. Seitdem vermietet er die 2002 

und 2005 erworbenen Wohnungen.

In seiner Einkommensteuererklärung für 2014 machte der Kläger u.a. 

die Zinsaufwendungen aus dem Darlehen der Bausparkasse als Wer-

bungskosten bei den Einkünften des Klägers aus der Vermietung der 

zwei Wohnungen geltend. Das Finanzamt berücksichtigte die Zinsen 

nur anteilig (Umschuldung von Anschaffungskosten 105.000 Euro, 

Währungsverlust 34.000 Euro) und wies den Einspruch der Kläger zu-

rück. Schuldzinsen, die mit dem Währungsverlust in Zusammenhang 

stünden, seien nicht abziehbar.

Das Finanzgericht (FG) hat die Klage abgewiesen. Der BFH wies die 

Revision gegen das erstinstanzliche Urteil als unbegründet zurück. Das 

angefochtene Urteil lasse keine Rechtsfehler erkennen, erklärten die 

Richter.

BFH, Urteil vom 12.3.2019, Az. IX R 36/17

Stückzinsen: Nach Einführung der Abgeltungsteuer 
steuerpflichtig

Stückzinsen sind nach Einführung der Abgeltungsteuer ab dem Ver-

anlagungszeitraum 2009 als Teil des Gewinns aus der Veräußerung 

einer sonstigen Kapitalforderung gemäß § 20 Absatz 2 Satz 1 Nr. 7 

Einkommensteuergesetz (EStG) steuerpflichtig. Dies gilt auch, wenn 

die veräußerte Kapitalforderung vor dem 01.01.2009 erworben wurde. 

Dies hat der Bundesfinanzhof (BFH) zu § 52a Absatz 10 Satz 7 Halbsatz 

2 EStG in der Fassung des Jahressteuergesetzes (JStG) 2010 (nunmehr 

§ 52 Absatz 28 Satz 16, Halbsatz 2 EStG) entschieden.

Stückzinsen sind das vom Erwerber an den Veräußerer der Kapitalfor-

derung gezahlte Entgelt für die auf den Zeitraum bis zur Veräußerung 

entfallenden Zinsen des laufenden Zinszahlungszeitraums. Im Streit-

fall VIII R 31/15 vereinnahmte die Klägerin, eine Gesellschaft bürger-

lichen Rechts, im Streitjahr 2009 bei der Veräußerung einer Kapital-

forderung offen ausgewiesene Stückzinsen. Sie hatte die veräußerte 

Kapitalforderung vor dem 01.01.2009 erworben.

Die Klägerin war der Auffassung, die Stückzinsen seien aufgrund der 

Übergangsregelung in § 52a Absatz 10 Satz 7 Halbsatz 1 EStG in der 

Fassung des JStG 2009 vom 19.12.2008 nicht steuerbar. Die erst durch 

das JStG 2010 vom 08.12.2010 eingeführte Regelung in § 52a Ab-

satz 10 Satz 7 Halbsatz 2 EStG, nach der Stückzinsen, die nach dem 

31.12.2008 zufließen, der Besteuerung unterliegen, führe zu einer ver-

fassungswidrigen echten Rückwirkung.

Der BFH trat dem entgegen. Nach seinem Urteil ist § 52a Absatz 10 

Satz 7 Halbsatz 2 EStG in der Fassung des JStG 2010 keine verfassungs-

widrige rückwirkende, sondern eine verfassungsgemäße klarstellende 

Regelung.
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Der BFH ordnet Stückzinsen, die nach dem 31.12.2008 zufließen, als 

Teil des Gewinns aus der Veräußerung einer Kapitalforderung gemäß § 

20 Absatz 2 Satz 1 Nr. 7 EStG ein. Die spätere Festschreibung der Steu-

erpflicht der Stückzinsen durch das JStG 2010 habe lediglich die beste-

hende Rechtslage klargestellt. Die Stückzinsen seien bis zum Ende des 

Veranlagungszeitraums 2008 und auch ohne die Regelung in § 52a 

Absatz 10 Satz 7 Halbsatz 2 EStG in der Fassung des JStG 2010 nach 

Einführung der Abgeltungsteuer und damit ab dem Veranlagungszeit-

raum 2009 steuerpflichtige Kapitaleinkünfte gewesen.

Im Fall VIII R 22/15 war die Steuerpflicht von Stückzinsen im Streitjahr 

2010 streitig, die vor der Einführung des § 52a Absatz 10 Satz 7 Halb-

satz 2 EStG durch das JStG 2010 vereinnahmt worden waren. Der BFH 

sieht in der Neuregelung für diesen Veranlagungszeitraum ebenfalls 

keine verfassungswirkende rückwirkende, sondern eine verfassungsge-

mäße Vorschrift, die die bestehende Rechtslage klarstellt.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 07.05.2019, VIII R 22/15

Kurz-Ehe: Nicht immer handelt es sich um eine  
Versorgungsehe

Dass man im Alter an die Absicherung des (nicht ehelichen) Partners 

denkt, ist alles andere als ehrenrührig. Bei zahlreichen späten Ehe-

schließungen spielt der Versorgungsgedanke zumindest eine wichti-

ge (Neben-)Rolle. Dabei kann es um Erbansprüche gehen, aber auch 

um eine Witwen- oder Witwerrente. Gegebenenfalls vermutet die 

Deutsche Rentenversicherung bzw. die gesetzliche Unfallversicherung 

allerdings, dass die Eheschließung nur in Hinblick auf die Hinterbliebe-

nenrente erfolgte und verweigert die Hinterbliebenenrentenzahlung. 

Diese Vermutung kann jedoch widerlegt werden. Ein Fall, über den das 

Sozialgericht Osnabrück am 28.2.2019 entschieden hat, zeigt exemp-

larisch, welche Argumente dabei angeführt werden können.

Im verhandelten Fall ging es um die Hinterbliebenenrente, die die ge-

setzliche Unfallversicherung nach dem Tod eines Versicherten infolge 

einer Berufskrankheit zahlt. Konkret wurde über die Klage einer Witwe 

verhandelt, deren Ehe erst nach Feststellung einer Berufskrankheit ge-

schlossen wurde. Zudem verstarb der Ehemann bereits innerhalb des 

ersten Jahres nach der Eheschließung. Sowohl das Recht der gesetzli-

chen Unfall- als auch das Recht der Rentenversicherung unterstellen 

bei einer solchen kurzen Ehedauer in der Regel eine Versorgungsehe.

Das Sozialgericht sah diese Vermutung im verhandelten Fall allerdings 

als widerlegt an. Es sah den Versorgungsgedanken nicht als überwie-

genden Zweck der Heirat an. Die klagende Witwe konnte nämlich eine 

feste Heiratsabsicht zwischen den späteren Eheleuten bereits vor dem 

Eintritt des Versicherungsfalls (Berufskrankheit) im Dezember 2012 

nachweisen. Äußere Umstände (Tod der Schwester des Ehemanns) 

verhinderten dann zunächst eine Umsetzung der Heiratsabsicht. Zu-

dem konnte die Witwe belegen, dass die Ausstellung der erforderli-

chen Unterlagen für die Eheschließung beim zuständigen Standesamt 

bereits im März 2014, also rund anderthalb Jahre vor dem Tod des Ehe-

manns veranlasst wurde.

Weiterhin berücksichtigte das Sozialgericht, dass das Ehepaar seine 

Mietwohnung gemeinsam behindertengerecht umgebaut habe, was 

als Beleg für eine längere gemeinsame Zukunftsplanung gesehen wur-

de. Und schließlich interessierte sich das Gericht auch für die eigene 

Absicherung der Witwe und befand, dass diese selbst über ihre eigene 

Altersrente und eine Betriebsrente mehr als ausreichend versorgt war, 

was ebenfalls gegen eine Versorgungsehe gesprochen habe.

Sozialgericht Osnabrück, Urteil vom 28.02.2019, S 8 U 90/16. Das Ur-

teil ist noch nicht rechtskräftig, beim Landessozialgericht Niedersach-

sen-Bremen wurde Berufung eingelegt.
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GmbH- 
Geschäfts-
führer

Investitionsabzugsbetrag: Hinzurechnung erhöht 
nicht Kapitalkonto des Kommanditisten

Der nach § 7g Abs. 2 EStG im Wirtschaftsjahr der Anschaffung oder 

Herstellung des begünstigten Wirtschaftsguts hinzuzurechnende Be-

trag wirkt sich nicht auf das Kapitalkonto des Kommanditisten i. S. v. § 

15a EStG aus. Dies hat der 13. Senat des Finanzgerichts Münster ent-

schieden.

Der Kläger war alleiniger Kommanditist einer KG, die für die künftige 

Anschaffung diverser Wirtschaftsgüter einen Investitionsabzugsbe-

trag nach § 7g Abs. 1 EStG gebildet hatte. Im Folgejahr, dem Streitjahr 

2008, schaffte sie einige dieser Wirtschaftsgüter an und rechnete in-

soweit den Investitionsabzugsbetrag außerhalb der Bilanz gewinner-

höhend hinzu. Der sich danach ergebende Verlust der KG entfiel in 

vollem Umfang auf den Kläger. Das Finanzamt stellte den von der KG 

für den Kläger erklärten Verlust jedoch nicht als ausgleichsfähig fest, 

da der Hinzurechnungsbetrag das Kapitalkonto des Kommanditisten 

nicht erhöhe und sich deshalb ein negatives Kapitalkonto des Klägers 

ergebe.

Die hiergegen erhobene Klage hat der 13. Senat des Finanzgerichts 

Münster abgewiesen. Der Hinzurechnungsbetrag nach § 7g Abs. 2 

EStG sei nicht in die Berechnung des Kapitalkontos einzubeziehen. 

Dieses setze sich allein aus dem in der Steuerbilanz der KG enthaltenen 

Kapitalkonto des Kommanditisten und einer etwaigen Ergänzungsbi-

lanz zusammen. Außerbilanzielle Korrekturen beeinflussten das Kapi-

talkonto dagegen nicht, da es sich nicht um Bilanzpositionen handele. 

Der Investitionsabzugsbetrag habe weder Einfluss auf das Betriebsver-

mögen der KG noch auf die Außenhaftung des Kommanditisten. Diese 

Sichtweise entspreche auch dem Regelungszweck des § 15a EStG, der 

eine Verlustzurechnung nach der tatsächlichen wirtschaftlichen Belas-

tung des Kommanditisten darstellen solle.

FG Münster, Mitteilung vom 15.10.2019 zum Urteil 13 K 2320/15 vom 

14.08.2019; BFH-Az.: IV R 26/19

Vertrauensschutz bei nachträglichen Anschaffungs-
kosten: Feststellung des Jahresabschlusses als Indiz 
für Bestand von Gesellschafterforderungen

Steuerpflichtige, die ihrer GmbH als Gesellschafter bis zum 27.09.2017 

eine (ehemals) eigenkapitalersetzende Finanzierungshilfe geleistet ha-

ben, können den Ausfall ihrer Rückzahlungs- oder Regressansprüche 

im Fall der Veräußerung oder Auflösung der Gesellschaft als nach-

trägliche Anschaffungskosten geltend machen. Dies hat der Bundes-

finanzhof (BFH) bekräftigt. Bestreitet das Finanzamt, dass eine in der 

Bilanz der Gesellschaft ausgewiesene Verbindlichkeit gegenüber dem 

Gesellschafter bestand, spreche die Feststellung des Jahresabschlusses 

indiziell dafür, dass dem Gesellschafter eine Forderung in der ausge-

wiesenen Höhe zustand.

Mit Urteil vom 27.09.2017 hatte der BFH seine langjährige Rechtspre-

chung zu nachträglichen Anschaffungskosten bei der Veräußerung 

von Anteilen an Kapitalgesellschaften (§ 17 Einkommensteuergesetz 

– EStG) geändert. Obwohl der Grund für die Änderung der Rechtspre-

chung schon seit 2008 bestand (Aufhebung des Eigenkapitalersatz-

rechts durch das Gesetz zur Modernisierung des GmbH-Rechts und 

zur Bekämpfung von Missbräuchen – MoMiG), hat der BFH in jener 

Entscheidung angekündigt, die bisherigen Grundsätze in allen Fällen 

weiter anzuwenden, in denen der Sachverhalt am 27.09.2017 bereits 

verwirklicht war. Im Streitfall ist das Finanzgericht (FG) dieser Recht-

sprechung entgegengetreten.

Der BFH hat die Sichtweise der Vorinstanz zurückgewiesen. Nach dem 

Urteil des BFH habe der Gesetzgeber des MoMiG die Folgen der Aufhe-

bung des Eigenkapitalersatzrechts für das Steuerrecht weder bedacht 

noch geregelt. Demzufolge ergäben sich aus dem MoMiG auch kei-

ne verbindlichen gesetzlichen Vorgaben für die Anwendung von § 17 

Absatz 2 Satz 1 EStG. Ändert der BFH bei im Übrigen unverändertem 

Wortlaut der anzuwendenden Norm seine langjährige Rechtsprechung 

verschärfend, könne er typisierenden Vertrauensschutz gewähren.

Im Streitfall war der Kläger Alleingesellschafter und -geschäftsführer 

einer GmbH. In einem Darlehensrahmenvertrag war seit 1999 verein-

bart, dass Auslagen und sonstige Einlagen des Klägers bei der GmbH 

auf einem Darlehenskonto erfasst werden sollten. Das Darlehen sollte 

in der Krise der Gesellschaft stehen bleiben. Seit 2009 liquidierte der 
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Kläger die GmbH. Die letzte Bilanz weist nur noch das gezeichnete Ka-

pital und die verbliebene Verbindlichkeit gegenüber dem Kläger aus. 

Das Finanzamt bestritt den Bestand der Forderung und machte, soweit 

Unterlagen noch zur Verfügung standen, Mängel der Buchführung gel-

tend. Das FG hat die Klage abgewiesen und unter anderem ausgeführt, 

der Kläger müsse den Endbestand des Darlehens über den gesamten 

Zeitraum seiner Entstehung lückenlos nachweisen. Das sei ihm nicht 

gelungen.

Demgegenüber konnte das FG nach dem Urteil des BFH im Streitfall 

nicht nach der Feststellungslast (zulasten des Klägers) entscheiden. 

Denn der Bestand der (ausgefallenen) Gesellschafterforderung habe 

sich indiziell dem Grunde und der Höhe nach aus dem festgestellten 

Jahresabschluss der GmbH ergeben. Mit der förmlichen Feststellung 

des Jahresabschlusses hätten die Gesellschafter zugleich die darin ab-

gebildeten Rechtsverhältnisse untereinander und im Verhältnis zur 

Gesellschaft bestätigt. Steuerrechtlich habe sich daraus zumindest ein 

Indiz für das Bestehen der Gesellschafterforderung ergeben. Im Streit-

fall reichte dem BFH dieses Indiz, um das Urteil der Vorinstanz aufzu-

heben und der Klage stattzugeben.

Welche Anforderungen an die Darlegung und den Nachweis einer Ge-

sellschafterforderung zu stellen sind, wenn der Jahresabschluss der 

GmbH nicht förmlich festgestellt ist (zum Beispiel, weil sich die Gesell-

schafter nicht einigen können), war im Streitfall nicht zu entscheiden.

Bundesfinanzhof, IX R 13/18

Steuerliche Förderung der betrieblichen Alters- 
versorgung: Zur wahlweisen Verwendung  
vermögenswirksamer Leistungen

Das Bundesfinanzministerium (BMF) nimmt in einem aktuellen Sch-

reiben zur wahlweisen Verwendung von vermögenswirksamen Leis-

tungen zum Zwecke der betrieblichen Altersversorgung und zu in die-

sem Zusammenhang gewährten Erhöhungsbeträgen des Arbeitgebers 

Stellung.

Mit § 100 des Einkommensteuergesetzes (EStG) sei zum 01.01.2018 

durch das Betriebsrentenstärkungsgesetz ein neues Fördermodell zur 

betrieblichen Altersversorgung mittels BAV-Förderbetrag eingeführt 

worden. Nach § 100 Absatz 3 Nr. 2 EStG könne der BAV-Förderbetrag 

nur für einen vom Arbeitgeber zusätzlich zum ohnehin geschuldeten 

Arbeitslohn erbrachten Beitrag zur betrieblichen Altersversorgung an 

einen Pensionsfonds, eine Pensionskasse oder für eine Direktversi-

cherung beansprucht werden. Die zusätzlichen Beiträge könnten zum 

Beispiel tarifvertraglich, durch eine Betriebsvereinbarung oder auch 

einzelvertraglich festgelegt sein. Im Gesamtversicherungsbeitrag des 

Arbeitgebers enthaltene Finanzierungsanteile des Arbeitnehmers so-

wie die mittels Entgeltumwandlung finanzierten Beiträge oder Eigen-

beteiligungen des Arbeitnehmers sind laut BMF nicht begünstigt.

Macht ein Arbeitnehmer (zum Beispiel aufgrund eines entsprechenden 

Tarifvertrags) von der Möglichkeit Gebrauch, zusätzliche vermögen-

wirksame Leistungen des Arbeitgebers für den Aufbau einer betrieb-

lichen Altersversorgung über die Durchführungswege Pensionsfonds, 

Pensionskasse oder Direktversicherung im Rahmen einer Entgeltum-

wandlung zu verwenden, seien diese Beiträge unter den sonstigen Vo-

raussetzungen nach § 3 Nr. 63 EStG steuerfrei.

Dies gelte auch für in diesem Zusammenhang gewährte Erhöhungs-

beträge des Arbeitgebers (zum Beispiel erhöhter Beitrag zur betriebli-

chen Altersversorgung in Höhe von 26 Euro statt vermögenswirksamer 

Leistungen in Höhe von 6,65 Euro) und für Erhöhungsbeträge des Ar-

beitgebers, die von einer zusätzlichen Entgeltumwandlung abhängen 

(zum Beispiel erhöhter Beitrag zur betrieblichen Altersversorgung in 

Höhe von 50 Euro, wenn der Arbeitnehmer 13 Euro seines Arbeitslohns 

umwandelt).

Die zuvor genannten Beiträge zur betrieblichen Altersversorgung (für 

die betriebliche Altersversorgung verwendete vermögenswirksame 

Leistungen und Erhöhungsbeträge) erfüllten jedoch nicht die Voraus-

setzungen für den BAV-Förderbetrag. Die Voraussetzung „zusätzlich 

zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn“ (§ 100 Absatz 3 Nr. 2 EStG) 

sei nicht erfüllt. Es entspreche im Übrigen auch nicht der Intention des 

Betriebsrentenstärkungsgesetzes, entsprechende Beiträge, die auch zu 

einer Zuschusspflicht nach § 1a Absatz 1a und § 23 Absatz 2 des Be-

triebsrentengesetzes führen, zu fördern.

Bundesfinanzministerium, Schreiben vom 08.08.2019, IV C 5 – S 

233/19/10001
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Unbelegte Brötchen mit einem Heißgetränk sind kein 
Frühstück

Unbelegte Backwaren mit einem Heißgetränk sind kein Frühstück im 

lohnsteuerrechtlichen Sinne, wie der BFH entschieden hat.

Im Streitfall hatte der Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern unbelegte 

Backwaren wie Brötchen und Rosinenbrot nebst Heißgetränken zum 

sofortigen Verzehr im Betrieb kostenlos bereitgestellt. Das Finanzamt 

sah dies als ein Frühstück an, das mit den amtlichen Sachbezugswerten 

zu versteuern sei.

Dem folgte der BFH nicht. Die unentgeltliche oder verbilligte Abgabe 

von Speisen und Getränken durch den Arbeitgeber an seine Arbeit-

nehmer könne zu Arbeitslohn führen. Arbeitslohn liege grundsätzlich 

vor, wenn der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer eine Mahlzeit, wie ein 

Frühstück, Mittagessen oder Abendessen, unentgeltlich oder verbilligt 

reiche. Davon abzugrenzen seien nicht steuerbare Aufmerksamkeiten, 

die lediglich der Ausgestaltung des Arbeitsplatzes und der Schaffung 

günstiger betrieblicher Arbeitsbedingungen dienten und denen daher 

keine Entlohnungsfunktion zukomme.

Im vorliegenden Fall handele es sich bei den unentgeltlich zugewand-

ten Lebensmitteln nicht um Arbeitslohn in Form kostenloser Mahl-

zeiten, sondern um nicht steuerbare Aufmerksamkeiten. Unbelegte 

Brötchen seien auch in Kombination mit einem Heißgetränk kein Früh-

stück i.S. von § 2 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 der Sozialversicherungsentgeltver-

ordnung. Selbst für ein einfaches Frühstücks müsse jedenfalls noch ein 

Aufstrich oder ein Belag hinzutreten. Die Überlassung der Backwaren 

nebst Heißgetränken habe daher lediglich der Ausgestaltung des Ar-

beitsplatzes und der Schaffung günstiger betrieblicher Arbeitsbedin-

gungen gedient.

BFH, Pressemitteilung Nr. 58 vom 19.9.2019 zu Urteil vom 3.7.2019, 

Az. VI R 36/17

Sachgrundlose Befristung: Zwei Jahre sind zwei Jahre 
– Dienstreise zählt mit

Eine sachgrundlose Befristung des Arbeitsvertrags ist nur bis zur Dauer 

von zwei Jahren zulässig, sodass eine solche Befristung ausgeschlossen 

ist, wenn die zwei Jahre auch nur um einen Tag überschritten werden. 

Dabei sind Dienstreisen dem Arbeitsverhältnis zuzurechnen, wie das 

Landesarbeitsgericht (LAG) Düsseldorf entschieden hat.

Der Kläger, der zuvor als Rechtsanwalt, unter anderem auf dem Ge-

biet des Verwaltungsrechts, tätig war, bewarb sich Mitte August 2016 

auf eine Ausschreibung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlin-

ge (BAMF). Die Bewerbung war erfolgreich und der Kläger wurde zu-

nächst befristet für sechs Monate am Standort Düsseldorf eingestellt. 

Das Arbeitsverhältnis begann ausweislich des Arbeitsvertrags am Mon-

tag, den 05.09.2016. In der Zeit vom 05.09.2016 bis zum 23.09.2016 

besuchte der Kläger eine Schulung für Anhörer in Nürnberg. Hierzu 

reiste der in Düsseldorf wohnhafte Kläger im Einvernehmen mit dem 

BAMF bereits am Sonntag, den 04.09.2016 an. Das BAMF erstattete 

ihm die Reisekosten und die Hotelkosten für die Übernachtung vom 

04.09.2016 auf den 05.09.2016. Nach Qualifizierung zum Entscheider 

arbeitete der Kläger ab dem 21.01.2017 als solcher. Mit Vereinbarung 

aus Februar 2017 wurde das Arbeitsverhältnis bis zum 04.09.2018 ver-

längert. Nach Ablauf der Befristung erhielt der Kläger keine unbefriste-

te Stelle. Seine darauf gerichtete Bewerbung war erfolglos.

Mit seiner gegen die Bundesrepublik Deutschland als Anstellungskör-

perschaft gerichteten Klage begehrt der Kläger die Feststellung, dass 

sein Arbeitsverhältnis nicht durch Befristung zum 04.09.2018 beendet 

worden ist und seine Weiterbeschäftigung. Diese Begehren waren vor 

dem LAG erfolgreich. Die sachgrundlose Befristung des Arbeitsver-

trags mit dem Kläger sei unwirksam. Diese sei gemäß § 14 Absatz 2 

Satz 1 Teilzeit- und Befristungsgesetz nur bis zur Dauer von zwei Jahren 

zulässig. Diese Zeitdauer sei hier um einen Tag überschritten gewe-

sen, weil die Dienstreise am 04.09.2016 bereits Arbeitszeit gewesen 

sei. Die einvernehmliche und von der Arbeitgeberin bezahlte Dienst-

reise sei nicht in der Freizeit des Klägers, sondern bereits innerhalb 

des Arbeitsverhältnisses erbracht worden. Sie sei Teil der arbeitsver-

traglich versprochenen Dienste im Sinne des § 611 Absatz 1 Bürger-

liches Gesetzbuch gewesen. Das Arbeitsverhältnis habe damit nicht 

erst am 05.09.2016, sondern bereits am 04.09.2016 begonnen. Der 

Zwei-Jahres-Zeitraum habe mit Ablauf des 03.09.2018 geendet. Die 

Überschreitung der Höchstdauer von zwei Jahren für die sachgrund-

lose Befristung auch um nur einen Tag aufgrund der Dienstreise führe 

dazu, dass mit dem Kläger ein unbefristetes Arbeitsverhältnis bestehe.

LAG Düsseldorf, Urteil vom 09.04.2019, 3 Sa 1126/18, nicht rkr
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Weiterbildungen: Beschäftigte mit einem hohen  
Anteil an Routinetätigkeiten nehmen seltener teil

Beschäftigte mit Tätigkeiten, die zu einem großen Teil durch moderne 

Technologien ersetzt werden könnten, nehmen seltener an beruflicher 

Weiterbildung teil als Beschäftigte, deren Tätigkeiten ein geringeres 

Risiko aufweisen, durch Computer ersetzt zu werden. Das geht aus ei-

ner neuen Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 

(IAB) hervor.

41 Prozent der Beschäftigten mit einem geringen Anteil an Routi-

netätigkeiten nahmen innerhalb eines Jahres an mindestens einem 

Weiterbildungskurs teil. Bei Beschäftigten mit einem hohen Anteil an 

Routinetätigkeiten, die durch Technologien ersetzbar sind, waren es 27 

Prozent. Eine unterdurchschnittliche Beteiligung weist diese Gruppe 

auch bei einer themendifferenzierten Betrachtung auf: Weiterbildun-

gen im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie 

besuchten fünf Prozent, während es bei den Beschäftigten, die weniger 

stark von der Digitalisierung betroffen sind, acht Prozent waren. Dem 

Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie wird zur 

Bewältigung der sich ändernden Arbeitsanforderungen eine besondere 

Bedeutung beigemessen.

Der Unterschied in der Weiterbildungsbeteiligung zwischen Beschäf-

tigten mit einem hohen und einem geringen Anteil an Routinetä-

tigkeiten bleibt auch dann bestehen, wenn zusätzlich das Qualifika-

tionsniveau mit einbezogen wird. Besonders stark ausgeprägt ist der 

Unterschied bei Geringqualifizierten: 37 Prozent der Geringqualifizier-

ten mit Tätigkeiten mit einem geringen Risiko, durch moderne Techno-

logien ersetzt zu werden, nahmen an mindestens einer Weiterbildung 

teil. Bei geringqualifizierten Beschäftigten mit einem hohen Risiko, 

durch moderne Technologien ersetzt zu werden, beträgt der Anteil da-

gegen sieben Prozent. Bei den Hochqualifizierten waren es 47 Prozent 

der Beschäftigten mit einem geringen und 31 Prozent mit einem ho-

hen Anteil an Routinetätigkeiten, die mindestens eine Weiterbildung 

besuchten.

Die Unterschiede in der Weiterbildungsbeteiligung können nur zu ei-

nem kleineren Teil durch individuelle Merkmale der Beschäftigten wie 

beispielsweise ihr Qualifikationsniveau erklärt werden. Eine größere 

Rolle hingegen spielen betriebliche Weiterbildungsaktivitäten. Von Be-

deutung sind dabei deren Intensität und individuelle Finanzierungsbei-

träge. Beschäftigte nehmen dann eher an Weiterbildungen teil, wenn 

ihr Arbeitgeber die Weiterbildungskosten zumindest teilweise über-

nimmt oder die Beschäftigten zur Teilnahme an einer Weiterbildung 

freistellt. Weiterbildung sei nicht nur für die Beschäftigten, sondern 

auch für die Betriebe ein wichtiges Instrument in einer sich ändernden 

Arbeitswelt. „Betrieben kann sie helfen, ihren Bedarf an Fachkräften 

mit adäquaten Kompetenzen zu sichern, was gerade angesichts der 

deutlichen Engpässe in manchen Bereichen des Arbeitsmarktes zuneh-

mend bedeutsamer wird“, so die Forscher Pascal Heß, Simon Janssen 

und Ute Leber.

IAB, Pressemitteilung vom 20.08.2019

Arbeitsrecht: Bei sensiblen Daten darf nicht pauschal 
automatisch weitergeleitet werden

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat entschieden, dass bei der Frage, 

welche Informationen an den Betriebsrat weitergegeben werden dür-

fen, gerade in Zeiten immer strengerer Datenschutzvorschriften jeder 

Einzelfall genau geprüft werden muss, ob eine automatische Weiterga-

be dieser arbeitnehmerbezogenen Infos haltbar ist. 

Hier ging es darum, ob Schwangerschaften von im Betrieb beschäf-

tigten Arbeitnehmerinnen automatisch dem Betriebsrat mitgeteilt 

werden dürfen. Dazu erhalten die schwangeren Arbeitnehmerinnen 

ein Musteranschreiben, in dem ihnen eine Zwei-Wochen-Frist zwecks 

etwaigen Widerspruchs eingeräumt wird. 

Dadurch sah sich der Betriebsrat in seinen Mitwirkungsrechten einge-

schränkt und vertrat die Auffassung, dass er Anspruch auf die vollstän-

dige Unterrichtung über alle bekannt werdenden Schwangerschafts-

fälle habe - und zwar zu deren Schutz. 

Das BAG folgte dem nicht und verwies den Fall an die Vorinstanz. Die 

wird endgültig entscheiden. 

BAG, 1 ABR 51/17 vom 09.04.2019


